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Stadt Blaubeuren, Ortsteil Seissen
Bebauungsplan ',Kreuzländer l l" _ 3. Anderuno

Textteil

Rechtsgrun dlagen

Es gelten:
Baugesetzbuch (BaucB)
Baunutzungsverordnung (BauNVO)

Planzeichenverordnung (planV 90)

Landesbauordnung (LBe)

2. Allgemeine Angaben

in der Fassung vom 27.08.1997 (BGBI.
Neufassung vom 23.01.1990 (BGBt.
zuletzt  geändert  am 22.04.1993 iBGBl.
in der Fassung vom 18.12.1990 iBGBl.
und Anlage

a

q-,\1 .

in der Fassung vom 0A.08.1995 (Ges.Bl.

Mit lnkfafttreten dieses Bebauungspranes treten im Gertungsbereich are bisherigen örfli_chen bauptanungs- und bauordnünösrech iche-n F;"t"d;;ö;; .rßer Kreft; dies gitt insbe_sondere für den bisheriqen Bebauungssplan,,Kreuzländer llivom 24.06.1921.Zuletä geändert am 20:01 .1981

Schriftliche Festsetzun gen
In Ergänzung der planzeichen wird folgendes festgesetä.

Bauplanungsrechfl iche Fetsetzungen

3.1.1 Art  der baut ichen Nutzung (  S 9 (1) Nr.1 BauGB )

3.1.1.1 I /D Dorfgebiet(Ss BauNVO)
Ausna_hmen nach S 5 (3) BauNVO, Vergnügungsstätten im Sinne des S 4a Abs. 3 Nr.2sind nicht zulässig

3.1.2 Maß der baulichen Nutzung ( S 9(t) Nr.1 BauGB, g 16 BauNVO )It. Planeintrag

3.1.2.1 GRZ Grundflächenzaht (S 16,19 BeuNVO)
laut Planeintrag als Höchstgrenze

3.1 .2.2 cFZ Geschossflächenzahl (S 20 BeuNVO)
Iaul planeintrag als Höchstgrenze

3.1.2.3 Zahl der Voltgeschosse (g 20 BauNVO)
laut Planeintrag als Höchstgrenze

3.1.3 Beuweise ( g 22 BauNVO )
o = offene Bauweise
laut Planeintrag

3.1.4 Stei lung der baul ichen Antage (  S 9 (1) Nr.2 BaucB )Firstrichtung laut ptaneintrag
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Höhe der baulichen Anlage ( Si6 (2) Nr.4 BauNVO )

EFH = Erdgeschoßfußbodenhöhe + 0,30 m über dem Mittel des vorhandenen
$etanoes

TH = Traufhöhe max 6,00 m über Rohfußboden.

3.'1.6 Stellptätze und Garagen ( 59 (1) Nr.4 BaucB, g 12 (6) BauNVO )

caragen sind nur innerhalb der überbaubaren FIäche zulässjg.
Die Stellplätze sind mit wassergebundenen Betagen hezusteiten.

3.1.7 Flächen für das Anpf lanzen von Bäumen und Sträuchern (S9(1)Nr.25a,b BauGB)
Planzgebot Einzetbaum (S9 (1) Nr. 25 a BaucB)
Die Einzelbaumstandorte enflang der Flurstraße sind mit hochstämmigen obstbäumen zubepflanzen und auf Dauer zu unterhalten.

3.2

3 .2 .1

3.2. '1.1 Dachform
Zugelassen sind als Hauptdach symetrische Satteldächer.
Für untergeordnete oder eingeschossige Bauteire, soweit diese en ein Hauptgebäude an-gebaut sind und für bauriche verbindungselemenie zwischen Gebäuden n,it örnuioän,sind auch Flachdächer zulässig. Diese sind zu begrünen.

3.2.1.2 Dachneigung
siehe Planeintrag

3.2.1.3 Dachdeckungsmaterial
Für geneigte Dächer sind nur Dachzieger oder Berondachsteine in den Farben rot bis rot-braun zulässig.

3.2.2 Antennen ( S 74 (1) Nr.4 LBO )
sofem an Breitbandkaber angäschrossen werden kann sind Antennen unzurässig.Parabolantennen sind farblich jhrem Hintergrund anzupassen.

3.2.3 L€itungsführung ( S 9 (1) Nr.13 BauGB)
Niederspannungsleitungen sind unterirdisch zu verlegen.

Bauordnungsrechfl iche Festsecun gen

Dachgestaltung ( S 74 (j) LBO

Hinweis:
Das Plangebiet befindet sich in der Zone lll
Wasserschulzgebietes Blaubeuren.

Aufgestellt
Blaubeuren, den 16.03.1998 /  30.06.98

Stadt Blaubeuren
- Stadtbauamt -

B des fachtechnischen abgegrenzten
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